
Vergütungssystem für den Verwaltungsrat der SERVICEWARE SE gemäß 

§§ 113 Abs. 3 Satz 1, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG 

 

Nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i. V. m. § 113 Abs. 3 Satz 1 AktG ist bei 

börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der 

Verwaltungsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei nach Art. 9 Abs. 1 

Buchst. c (ii) SE-VO i. V. m. § 113 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 AktG ein die bisherige 

Vergütung bestätigender Beschluss zulässig ist. Die gegenwärtigen Regelungen zur 

Vergütung der Verwaltungsratsratsmitglieder, wie sie in § 15 der Satzung der 

Serviceware SE festgesetzt sind, wurden am 6. Mai 2021 von der 

Hauptversammlung beschlossen.  

 

A. Maximalvergütung  

 

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats erhält eine Maximalvergütung von bis zu 

TEUR 160 p.a. (25% Festvergütung und 75 % variable Vergütung). 

 

Die Maximalvergütung für die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats beträgt TEUR 

40 p.a. (100 % Festvergütung).  

 

B. Beitrag der Vergütung zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur 

langfristigen Entwicklung der Gesellschaft  

 

Das Vergütungssystem trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der 

Verwaltungsratsmitglieder Rechnung. Der Verwaltungsrat leistet durch die ihm 

obliegende Leitung der Gesellschaft, Festlegung der Grundsätze der 

Geschäftsführung sowie Überwachung der Geschäftsführenden Direktoren einen 

Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der 

Gesellschaft.  

Entsprechend der Empfehlungen des DCGK soll der höhere Aufwand des 

Vorsitzenden des Verwaltungsrats durch eine zusätzliche Vergütung angemessen 

berücksichtigt werden. Dies gilt vorliegend umso mehr, als dass der 

Verwaltungsratsvorsitzende mit Rücksicht auf die Rechtsform der Gesellschaft 

(Europäische Aktiengesellschaft (SE) mit monistischer Struktur) eine besonders 

ausgeprägte Verantwortung für die Geschäftsleitung der Gesellschaft trägt.  

Vor dem Hintergrund der sich überschneidenden Aufgabenbereiche von 

Verwaltungsrat und geschäftsführenden Direktoren im Zusammenhang mit der 

Geschäftsleitung der Gesellschaft soll der Vorsitzende des Verwaltungsrats eine an 

die aktienbasierten Vergütungsbestandteile der geschäftsführenden Direktoren 

angenäherte variable Vergütungskomponente erhalten, um Zielkonflikte bei der 

Festlegung der Leitlinien für die Entwicklung der Gesellschaft zu minimieren. 

 



C. Feste und variable Vergütungsbestandteile 

 

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten neben einem Ersatz ihrer Auslagen 

zzgl. USt für das jeweilige Geschäftsjahr eine feste Vergütung in Höhe von TEUR 

10. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats erhält neben einem Ersatz seiner 

Auslagen zzgl. USt eine erhöhte feste Vergütung von TEUR 20 pro Jahr. Daneben 

trägt die Gesellschaft die Kosten einer D&O-Versicherung für sämtliche Mitglieder 

des Verwaltungsrats in einem angemessenen Umfang bis zur Höhe einer 

maximalen Prämie pro Verwaltungsrat von TEUR 20. 

 

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats kann, sofern er nicht zugleich 

geschäftsführender Direktor ist, eine variable Vergütung von bis zu TEUR 120 p.a. 

Zu diesem Zweck kann ihm die Gesellschaft durch Beschluss der 

Hauptversammlung das Recht einräumen, Aktien der Gesellschaft innerhalb eines 

Ausübungszeitraums von drei Monaten ab dem 6. Mai 2026 von der Gesellschaft 

zu einem Kaufpreis zu erwerben, der sich am derzeitigen Börsenkurs orientiert und 

dem Ausübungspreis für im Rahmen des Aktienoptionsplans 2021 ausgegebene 

Optionen entspricht. 

 

Die übrigen Verwaltungsmitglieder erhalten keine variable Vergütung für ihre 

Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats. Für Verwaltungsratsmitglieder, die 

zugleich geschäftsführende Direktoren sind, kann allerdings eine variable 

Vergütungskomponente im jeweiligen Dienstvertrag abgebildet werden. 

 

D. Leistungskriterien, Aufschubzeiten und Claw Back für die variablen 

Vergütungsbestandteile des Verwaltungsratsvorsitzenden (inkl. 

Angaben zu aktienbasierter Vergütung) 

 

Maßgeblich für die Werthaltigkeit der variablen Vergütung des 

Verwaltungsratsvorsitzenden soll die Entwicklung des Börsenkurses der Aktien der 

Gesellschaft sein. Die Bedingungen der variablen Vergütung (Ausübungspreis, 

Ausübungszeitraum und erste Ausübungsmöglichkeit) sollen sich an dem jeweils 

geltenden Aktienoptionsplan für die geschäftsführenden Direktoren orientieren. Die 

erste Ausübungsmöglichkeit soll frühestens vier (4) Jahre nach dem Tag des 

Hauptversammlungsbeschlusses über die Festsetzung einer variablen Vergütung in 

der Satzung bestehen. Eine Claw Back-Regelung oder eine Haltefrist für Aktien, für 

die ein Optionsrecht ausgeübt wird, sollen nicht vorgesehen werden. Im Falles eines 

vorzeitigen Ausscheidens soll die variable Vergütung vollständig verfallen soweit 

Aktien noch nicht erworben wurden. 

 

Durch die mehrjährige Wartezeit wird ein Anreiz zur nachhaltigen Entwicklung der 

Gesellschaft gesetzt. Die Anknüpfung an die Bedingungen des Aktienoptionsplans 

dient unter anderem dem Zweck, potenzielle Interessengegensätze zwischen dem 



Verwaltungsratsvorsitzenden und den geschäftsführenden Direktoren bei der 

Festlegung der Leitlinien für die Unternehmensentwicklung zu vermeiden.  

 

E. Berücksichtigung von Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen 

der Arbeitnehmer bei der Festsetzung des Vergütungssystems für den 

Verwaltungsrat 

 

Aufgrund der besonderen Natur der Verwaltungsratsvergütung, die für die Tätigkeit 

gewährt wird, die sich grundlegend von der Tätigkeit der Arbeitnehmer der 

Gesellschaft und des Konzerns unterscheidet, kommt ein sogenannter vertikaler 

Vergleich mit der Arbeitnehmervergütung nicht in Betracht. 

 

F. Verfahren zur Fest- und zur Umsetzung sowie zur Überprüfung des 

Vergütungssystems 

 

Zukünftig hat die Hauptversammlung mindestens alle vier Jahre über die Vergütung 

der Verwaltungsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei eine bestätigende 

Beschlussfassung zulässig ist. Zum Zwecke dieser Vorlage an die 

Hauptversammlung wird das Vergütungssystem rechtzeitig einer Überprüfung 

unterzogen. 

 

Die Vergütung des Verwaltungsrats ist in § 15 der Satzung der Gesellschaft 

geregelt. 

 

b) § 15 der Satzung 

 

(1) § 15 der Satzung lautet: 

 

„15.1 Der Verwaltungsrat besteht aus drei Mitgliedern, die sämtlich von der 

Hauptversammlung zu wählen sind.  

 

15.2 Die Verwaltungsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das fünfte 

Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das 

Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

Maximal beträgt die Amtsdauer sechs Jahre. Die Hauptversammlung 

kann für Verwaltungsratsmitglieder bei deren Wahl sowie für den 

Gesamtverwaltungsrat eine kürzere Amtszeit bestimmen. Scheidet ein 

von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied vor Ablauf seiner 

Amtsdauer aus dem Verwaltungsrat aus, so soll für dieses ein 

Nachfolger durch das Gericht bestellt oder in einer außerordentlichen 

Hauptversammlung bzw. der nächsten ordentlichen 

Hauptversammlung eine Neuwahl vorgenommen werden, es sei denn, 

dass für das ausgeschiedene Mitglied ein Ersatzmitglied nachrückt. 



Die Bestellung bzw. Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf der 

Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit 

des ausgeschiedenen Mitglieds, soweit das Gericht bzw. die 

Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend 

festlegt. 

 

15.3 Für jedes einzelne Verwaltungsratsmitglied kann nach Maßgabe von § 

28 Abs. 3 SEAG gleichzeitig mit seiner Bestellung ein Ersatzmitglied 

gewählt werden, das Mitglied des Verwaltungsrats wird, wenn das 

Mitglied vor Ablauf seiner Amtszeit wegfällt. Tritt ein Ersatzmitglied an 

die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt mit Ablauf der 

Hauptversammlung, die einen Nachfolger bestellt, spätestens mit 

Ablauf der Amtszeit des weggefallenen Mitglieds. 

 

15.4 Jedes Mitglied und jedes Ersatzmitglied des Verwaltungsrats kann sein 

Amt durch eine an den Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu richtende 

Erklärung in Textform (§ 126 b BGB) jederzeit mit einer Frist von zwei 

Wochen niederlegen. Aus wichtigem Grund, oder wenn alle anderen 

Verwaltungsratsmitglieder zustimmen, kann die Niederlegung auch mit 

sofortiger Wirkung erfolgen. 

 

15.5 Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten für das jeweilige 

Geschäftsjahr neben einem Ersatz ihrer Auslagen eine feste Vergütung 

in Höhe von EUR 10.000,00 (zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, 

soweit diese anfällt). Der Vorsitzende des Verwaltungsrats erhält für 

das jeweilige Geschäftsjahr neben einem Ersatz seiner Auslagen eine 

erhöhte feste Vergütung von EUR 20.000,00.  

 

15.6 Daneben trägt die Gesellschaft die Kosten einer D&O-Versicherung für 

den Vorsitzenden und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats in 

einem angemessenen Umfang bis zur Höhe einer maximalen Prämie 

pro Verwaltungsratsmitglied von EUR 20.000,00. 

 

15.7 Beginnt oder endet das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds oder die 

mit einer erhöhten festen Vergütung versehene Funktion im Laufe 

eines Geschäftsjahres, erhält das Verwaltungsratsmitglied die feste 

Vergütung bzw. die erhöhte feste Vergütung zeitanteilig. 

 

15.8 Die feste Vergütung wird nach Ablauf der Hauptversammlung fällig, die 

den Jahresabschluss für das jeweilige Geschäftsjahr entgegennimmt 

oder über seine Billigung entscheidet. 

 

15.9 Der Vorsitzende des Verwaltungsrats erhält zusätzlich die nachfolgend 

festgelegte variable Vergütung: 



 

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats ist berechtigt, innerhalb eines 

Ausübungszeitraums von drei Monaten ab dem 6. Mai 2026 („Erster 

Ausübungstag“) von der Gesellschaft die Übertragung von bis zu 

15.628 Aktien („Call-Aktien“) der Gesellschaft Zug-um-Zug gegen 

Zahlung eines Kaufpreises von EUR 15,00 je Call-Aktie zu verlangen, 

wobei sich der Ausübungszeitraum um etwaige Closed Periods, die in 

den Ausübungszeitraum fallen, verlängert. Die Anzahl der Call-Aktien 

reduziert sich am Ersten Ausübungstag automatisch anteilig in dem 

Umfang, in dem der wirtschaftliche Vorteil (der sich aus der 

Wertdifferenz zwischen dem Kaufpreis von EUR 15,00 und dem 60-

Tage-Durchschnitt des XETRA-Kurses der Aktien der Gesellschaft am 

Ersten Ausübungstag ergibt) für den Vorsitzenden des Verwaltungsrats 

insgesamt EUR 600.000,00 übersteigen würde. Das Recht zum 

Erwerb der Call-Aktien verfällt vollständig, wenn der Vorsitzende des 

Verwaltungsrats vor dem 6. Mai 2026 aus dem Verwaltungsrat 

ausscheidet. 

 

***** 

 

 

 


